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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
 

129 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 11.09.2018 und 13.09.2018 im Raum 
Nassenfels, Egweil eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 
 

130 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 20.09.2018 im Raum Nassenfels, Adel-
schlag und Möckenlohe eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

131 Verordnung des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. über 
das Wasserschutzgebiet für den Brunnen Plankstetten 
auf dem Gebiet der Stadt Berching, Landkreis Neu-
markt i.d.OPf. und der Stadt Beilngries, Landkreis 
Eichstätt für die öffentliche Wasserversorgung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Berching-
Ittelhofener Gruppe, Pettenkoferplatz 12, 92334 Ber-
ching vom 29. August 2018 

Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. erlässt auf Grund des § 51 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) i.V.m. Art. 31 
Abs. 2 und 63 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBI. S. 66), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Februar 2018 (GVBl S. 48) folgende 

V e r o r d n u n g 

§ 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Berching-Ittelhofener Gruppe wird 
auf den Gebieten der Stadt Berching und der Stadt Beilngries das in 
§ 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses 
Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 

§ 2 Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

1 Fassungsbereich (Zone I), 
1 engeren Schutzzone (Zone II), 
1 weiteren Schutzzone (Zone III). 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutz-
zonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan 
eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maß-
stab 1 : 2.500 maßgebend, der im Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., der 
Stadt Berching und in der Stadt Beilngries niedergelegt ist; er kann 
dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück 
schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten 
Linie. 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten Gren-
zen der Schutzzonen nicht. 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere 
Schutzzone und die weitere Schutzzone sind, soweit erforderlich, in 
der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht bzw. kenntlich zu 
machen. 

 

A M T S B L A T T  
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§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

(1) Es sind 

 in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 
der Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt 
wird, vorzunehmen oder zu 
erweitern; insbesondere Fisch-
teiche, Kies-, Sand- und Tongru-
ben, Steinbrüche, Übertageberg-
bau und Torfstiche 

verboten,  

ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen  
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauf-
füllungen 

nur zulässig 

- mit dem ursprünglichen Erdaushub im 
Zuge von Baumaßnahmen  

und 

- sofern die Bodenauflage wiederherge-
stellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen 
oder erneuern 
(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von  
Bohrungen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe  

1.5 Untertage-Bergbau, 
Tunnelbauten 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Beför-
dern von wassergefährdenden 
Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG 
außerhalb von Anlagen nach Nr. 
2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

verboten 

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (Die Behandlung und 
Lagerung von Abfällen fällt 
unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

 

2.5 Genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen im 
Sinne des Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungs-anlagen 
zu errichten oder zu erweitern 
einschließlich Kleinkläranlagen  

--- verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte 

 

nur zulässig, wenn diese nur  
vorübergehend aufgestellt werden und mit 
dichtem Behälter ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  

 

verboten 
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 in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3.5 

 

Anlagen zur 

- Versickerung von Abwasser  

oder 

- Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder Wasser aus  
Wärmepumpen ins Grundwasser 

zu errichten oder zu erweitern 

 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern 

(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. § 1 
NWFreiV wird hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender Reini-
gung durch flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen Oberboden o-
der gleichwertige Filteranlagen 1 

- verboten für Niederschlags-wasser 
von Gebäuden auf gewerblich genutz-
ten Grundtücken 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und  
sonstige Verkehrsflächen zu 
errichten oder zu  
erweitern 

- nur zulässig für klassifizierte Straßen, 
wenn die „Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an Straßen in Was-
serschutzgebieten  
(RiStWag)“ in der jeweils geltenden 
Fassung beachtet werden und 

- wie in Zone II 

nur zulässig  

- für öffentliche Feld- und Waldwege, 
beschränkt-öffentliche Wege, Eigen-
tümerwege und Privatwege und  

- bei breitflächigem Versickern des 
abfließenden Wassers  

4.2 Gefahrguttransport verboten 

4.3 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.4 wassergefährdende auswaschba-
re oder auslaug-bare Materialien 
(z.B. Schlacke, Teer, Impräg-
niermittel u.ä.) zum  
Straßen-, Wege-, Eisenbahn- 
oder Wasserbau zu verwenden 

verboten 

4.5 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

--- verboten 

4.6 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten oder zu erweitern; Camping 
aller Art 

verboten 

4.7 Sportanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.8 Großveranstaltungen durchzu-
führen 

verboten 

4.9 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern. 

verboten 

4.10 Flugplätze einschließlich Sicher-
heitsflächen, Notabwurfplätze, 
militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten oder 
zu er-weitern 

verboten 

4.11 Militärische Übungen durchzu-
führen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.12 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

                                                           
1 siehe. DWA-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.13 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z. B. Verkehrswe-
ge,Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 

4.14 Düngen mit Stickstoff-düngern nur zulässig bei standort- und bedarfsge-
rechter Düngung 

nur standort- und bedarfsgerechte Dün-
gung mit Mineraldünger zulässig 

4.15 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- und 
Golfplätzen 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errichten 
oder zu erweitern  

nur zulässig, wenn kein häusliches oder 
gewerbliches Abwasser anfällt  

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete  verboten 

5.3  Stallungen zu errichten oder zu 
erweitern  2 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft zu errichten oder zu 
erweitern2  

nur zulässig mit Leckageerkennung oder 
gleichwertiger Kontrollmöglichkeit der 
gesamten Anlage einschließlich Zuleitun-
gen  

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfutter-
bereitung zu errichten oder zu 
erweitern 2 

nur zulässig mit Auffangbehälter  
für Silagesickersaft entsprechend  
Nr. 5.4 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärsubstrat aus Bio-
gasanlagen und Festmistkompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen  
organischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen und rechtlichen Regeln mit schlag-
bezogener Aufzeichnung der Düngegaben und -zeitpunkte. 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat bzw. 
Kompost aus zentralen Bioab-
fall-anlagen 

verboten 

6.4 Lagern von Festmist,  
Sekundärrohstoffdünger oder 
Mineraldünger auf unbefestigten 
Flächen 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; Mi-
neraldünger und Schwarzkalk nur zuläs-
sig, sofern gegen Niederschlag dicht ab-
gedeckt 

verboten 

6.5 Gärfutterlagerung außerhalb von 
ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten  
Foliensilos bei Siliergut ohne Gär-
safterwartung sowie Ballensilage 

verboten 

6.6 Beweidung, Freiland-, Koppel- 
und Pferchtierhaltung  

nur zulässig auf Grünland ohne  
flächige Verletzung der Grasnarbe (siehe 
Anlage 2, Ziffer 6) 

verboten 

6.7 Wildfutterplätze und Wildgatter 
zu errichten 

--- verboten 

6.8 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahrzeu-
gen oder zur Bodenentseuchung 

verboten 

6.9 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter Flä-
chen 

verboten 

6.10 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflut-gräben anzu-
legen oder zu ändern 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

                                                           
2
    Es wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an Jauche, Gülle, Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen.  
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 in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.11 besondere Nutzungen im Sinne 
von Anlage 2, Ziffer 7 neu anzu-
legen oder zu erweitern 

nur Gewächshäuser mit geschlossenem 
Entwässerungssystem zulässig 

verboten 

6.12 ganzjährige Bodendeckung 
durch Zwischen- oder Haupt-
frucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf erst ab 1. No-
vember erfolgen. Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 15. März eingearbeitet werden. 

6.13 Rodung, Kahlschlag größer als 
5.000 m² oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2, Ziffer 8) 

nicht zulässig 

(ausgenommen bei Kalamitäten) 

6.14 Nasskonservierung von Rund-
holz 

verboten 

 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den 
Nrn. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verboten. Das Betreten 
ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wasserge-
winnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öf-
fentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gel-
ten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Hand-
lungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des 
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

§ 4 Befreiung  

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 
gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.  

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruf-
lich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbun-
den werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Neumarkt 
i.d.OPf vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der 
frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl 
der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserver-
sorgung erfordert. 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung 
oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, 
Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des 
§ 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Neumarkt 
i.d.OPf. zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vor-
schriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen 
oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 
WHG i.V.m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschä-
digung zu leisten. 

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken in-
nerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Grenzen des 
Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder An-
bringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

§ 7 Kontrollmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen von im 
Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Dünge-mitteln und Pflanzen-
schutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf 
zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu 
dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- 
und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen auf den 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landrats-
amtes Neumarkt i.d.OPf. zu dulden. 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Be-
dienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch 
diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur 
Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Ver-
ordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwas-
seranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils 
geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermögli-
chen. 

§ 8 Entschädigung und Ausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung das Eigentum unzumutbar beschränkt und 
diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder andere 
Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die 
Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96-98 WHG 
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Ver-
ordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die 
die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung be-
schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- 
oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener 
Ausgleich gemäß Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 
BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vor-
nimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu befolgen. 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht 
duldet. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. in Kraft. 

 

Neumarkt i.d.OPf., den 29. August 2018 

LANDRATSAMT Neumarkt i.d.OPf. 

gez. Willibald G a i l l e r , Landrat 
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Anlage 2 

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 

 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapi-
tel 2 in Verbindung mit § 66 der „Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu 
beachten. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu 
Nr. 2.2) 

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang 
mit Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen fallen. An die 

Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur re-
gelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine be-
sonderen Anforderungen gestellt. 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von 
Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. 
nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1 und 6.2, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 

- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für 
Fahrzeuge und Maschinen, 

- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 

- Kompostierung im eigenen Garten. 
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Entsprechend AwSV werden an Abfüllplätze von Heizölver-
braucheranlagen über die betrieblichen Anforderungen hinaus 
keine Anforderungen gestellt.  

4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommuna-
lem Abwasser (zu Nr. 3.5) 

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als 
den Mindestanforderungen gemäß Abwasserverordnung 
(AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die An-
forderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merk-
blättern des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft. 

5. Stallungen (zu Nr. 5.3) 

Ziffer 5 a: 

1. mit Flüssigmistverfahren: 

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das 
erforderliche Speichervolumen für Gülle auf mindestens zwei 
Behälter aufzuteilen. 

40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei 
folgenden Höchststückzahlen für einzelne Tierarten an: 

- Milchkühe 40 Stück (1 Stück = 1,0 DE 

- Mastbullen 65 Stück (1 Stück = 0,62 DE) 

- Mastkälber, Jungmastrinder 150 Stück (1 Stück = 0,27 DE) 

- Mastschweine 300 Stück (1 Stück = 0,13 DE) 

- Legehennen, Mastputen 3.500 Stück (100 Stück = 1,14 DE) 

- Sonstiges Mastgeflügel 10.000 Stück (100 Stück = 0,4 DE 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren 
Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dun-
geinheiten aufzusummieren. 

 

2. mit Festmistverfahren: 

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderliche 
Speichervolumen für Jauche auf mindestens zwei Behälter 
aufzuteilen. 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 160 
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren 
Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dun-
geinheiten aufzusummieren. 

 

3. mit gemischten Entmistungsverfahren: 

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entspre-
chend 1. und 2. zu ermitteln. 

 

4. Befreiung 

Die Erteilung einer Befreiung nach § 4 ist bei bestandsge-
schützten landwirtschaftlichen Betrieben möglich, wenn dies 
betriebsbedingt notwendig ist (Existenzsicherung) und das er-
höhte Gefährdungspotential durch technische Anforderungen 
ausgeglichen werden kann, wenn dadurch der Trinkwasser-
schutz gewährleistet ist. 

 

Ziffer 5 b: 

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheits-
prüfung eine Leckageerkennung für die Fugenbereiche ent-
sprechend Anlage 7 der AwSV vorzusehen. Die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik (§ 62 Abs. 2 WHG) sowie die 
jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt sind 
zu beachten. 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und 
Harn anfallen, sind gemäß AwSV flüssigkeitsundurchlässig 
(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen 
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren. 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich ab-
trennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln auf Dichtheit 
prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitun-
gen sind baulich so zu gliedern, dass eine Reparatur jederzeit 
möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder 
eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewähr-
leistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf 
die Anlage 7 der AwSV hingewiesen. 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 
1045, sind zu beachten.  

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbe-
hörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage vor-
her anzuzeigen. 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem 
in Zone III vorhandenen Anwesen entstehen, gelten ebenfalls 
als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

 

6.  Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu 
Nr. 6.6) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn 
das wie bei herkömmlicher Rinderweide unvermeidbare Maß 
(linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von 
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

7.  Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, 
forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.11): 

- Weinbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau  
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten. 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nut-
zungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des ertragsbe-
dingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleich-bleibender 
Größe der Anbaufläche. 

 

8. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende 
Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle auf-
stockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz aufeinander 
folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits 
eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist 
und daher durch die Hiebmaßnahme auf der Fläche Freiland-
bedingungen (Klima) entstehen. 

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine 
Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen blei-
ben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedin-
gungen entstehen. 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere 
benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchführen, die in der 
Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbe-
sitzer auf räumlich getrennten Teilflächen zulässig, wenn sie 
die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten.  

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schnee-
bruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, deren Besei-
tigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 
daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 


